3. Beispiel eines Entscheids betreffend Gemeindegebühren
Sachverhalt
Frau Valentina Rossi hat vor Kurzem das Grundstück Artikel 46 des GB der Gemeinde Hochstetten erworben. Auf der Parzelle, die eine Gesamtfläche von 2000 m2 aufweist, befindet sich auch ein Bauernhof. Aus dem Kaufvertrag dieses Grundstücks geht hervor, dass der frühere Eigentümer die einmalige Anschlussgebühr zu seiner Zeit bereits bezahlt hatte, und zwar für eine Fläche von 1200 m2. Gemäss dem Grundbuchauszug befindet sich das Grundstück heute in der Dorfzone und wird nicht mehr ausschliesslich landwirtschaftlich genutzt, was es Frau Rossi ermöglichte, am Bauernhof mehrere Umbauten vorzunehmen. Aus diesem Grund liess die Gemeinde Hochstetten Frau Rossi eine zusätzliche Rechnung für die Anschlussgebühr zukommen. Frau Rossi hat die Rechnung angefochten, weshalb die Gemeinde einen Entscheid zu erlassen hat.
Muster eines Entscheids
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Hochstetten, den 12. Mai 2009

GEMEINDEENTSCHEID
ERLASSEN AN DER ORDENTLICHTEN SITZUNG 
DES GEMEINDERATS VON HOCHSTETTEN
VOM 11. MAI 2009 
Einsprache vom 15. Februar 2023 gegen die Rechnung Nr. 5000.11 vom 1. Februar 2023 betreffend die Gebühr für den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen 
Zusammensetzung:
Thomas Lüthi, Gemeindeammann


Laura de la Rosa und Viviane Hamilton, Gemeinderätinnen


Sébastien Buemi, Christian Klien, Felipa Massa und Jacques Villeneuve, Gemeinderäte 
Der Gemeinderat von Hochstetten
GESTÜTZT AUF:
●
das Gemeindereglement vom 13. März 1982 über die Ableitung und Reinigung von Abwasser;
●
das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG);
●
das Gesetz vom 25. September 1980 über die Gemeinden (GG);
IN ERWÄGUNG:

1.
Mit Schreiben vom 15. Februar 2023 haben Sie Einsprache gegen die Rechnung Nr. 5000.11 vom 1. Februar 2023 erhoben und somit von der Möglichkeit nach Artikel 38 Abs. 1 des Gemeindereglements vom 1. Dezember 2021 über die Ableitung und Reinigung von Abwasser (das Reglement) Gebrauch gemacht.
2.
Sie bringen im Wesentlichen vor, dass der frühere Eigentümer des Grundstücks 46 des Grundbuchs der Gemeinde Hochstetten Sie beim Kauf dieses Grundstücks darüber informiert hat, dass das Gebäude bereits an das Abwasserreinigungsnetz angeschlossen sei und er die einmalige Anschlussgebühr schon bezahlt habe. Deshalb bestreiten Sie, eine zusätzliche Gebühr bezahlen zu müssen. 
3.
Laut Artikel 24 des Reglements wird die Gebühr für den Anschluss eines bebauten Grundstücks an die öffentliche Kanalisation wie folgt festgelegt: 
a) für Grundstücke in der Bauzone: 7.00 Fr. pro m2 Parzellenfläche;
b) für Grundstücke ausserhalb der Bauzone, die gleichwohl an das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen werden können: 7.00 Fr. pro m2 Parzellenfläche; berücksichtigt wird die Parzellenfläche, jedoch höchstens eine Fläche von 1200 m2.

4.
Für (landwirtschaftlich oder anders genutzte) Grundstücke, die an das öffentliche Kanalisationssystem angeschlossen sind oder angeschlossen werden können und ausserhalb der Bauzone liegen, bestimmt gemäss Artikel 25 des Reglements der Gemeinderat die Gebühr nach den Kriterien in Artikel 24 Bst. b). 
5.
In Artikel 29 wird ausgeführt, dass der Schuldner der Anschlussgebühr der Eigentümer der Liegenschaft zum Zeitpunkt des Anschlusses an die öffentliche Kanalisation ist.

6.
Aus unserem Dossier geht hervor, dass der frühere Eigentümer, Bastien Chesaux, die Anschlussgebühr in Übereinstimmung mit Artikel 25 des Reglements für eine Fläche von 1200 m2 bezahlt hat.
7.
Gemäss Grundbuchauszug haben Sie ein Grundstück von 2000 m2 Fläche erworben, das heute einerseits in der Dorfzone liegt und andererseits nicht mehr ausschliesslich landwirtschaftlich genutzt wird. 
8.
Sie kommen somit nicht mehr in den Genuss der Sonderregelung nach Artikel 25 und 24 Bst. b) des Reglements.
9.
Es wurde Ihnen deshalb ein Betrag von Fr. 5600.00 nach Artikel 24 Bst. a) als einmalige Anschlussgebühr des Reglements in Rechnung gestellt. Dies entspricht dem restlichen Anteil Ihres Grundstücks, das heisst 800 m2, zu einem Preis von Fr. 7.00/m2.

10.
Sie können sich überdies nicht auf die Äusserungen des früheren Eigentümers berufen, wonach er alle Anschlussgebühren bezahlt habe, da sie für die Behörden keine ausreichende Garantie sind. Es sei hier jedoch angefügt, dass Herr Chesaux, als er Eigentümer des Grundstücks war, alle Gebühren, die in der damaligen Situation und gemäss den einschlägigen Bestimmungen des Reglements geschuldet waren, bezahlt hatte.
ENTSCHEIDET AUS DIESEN GRÜNDEN:

1.
Die Einsprache vom 15. Februar 2023 von Valentina Rossi wird abgewiesen. 
2.
Die Rechnung Nr. 5000.11 vom 1. Februar 2023 über einen Betrag von Fr. 5600.00 wird aufrechterhalten.
RECHTSMITTEL:

Sollten Sie mit dem Inhalt dieses Entscheids nicht einverstanden sein, so haben Sie gemäss Artikel 38 Abs. 2 des Reglements die Möglichkeit, die Verfügung innert 30 Tagen seit ihrer Eröffnung mit Beschwerde an die Oberamtsperson des Seebezirks, Murten, anzufechten.
Im Namen des Gemeinderats von Hochstetten
Die Sekretärin
Der Gemeindeammann
Isabelle Ferrari
Thomas Lüthi
